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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Abteilung "Finanzen, Haushalt, Abgaben"  Nummer: 20/1672 
Heier, Andreas Datum: 15.12.2020 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 15.12.2020 öffentlich 
 Anlagen: 1  

  

 
 
9. Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für das Jahr 2019 für den 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Meersburg 

 
 
 
Sachvortrag: 
 
 
Gemäß dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg dürfen Gebühren höchstens 
so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt 
ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Bei der Gebührenbemessung können 
die Gesamtkosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden.  
Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen 
Gesamtkosten, so sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre 
auszugleichen. Kostenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Aus diesem Grund 
legt die Verwaltung eine Abrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses zur 
Beschlussfassung vor. 
Grundlage für die gebührenrechtlichen Ergebnisse sind die Rechnungsergebnisse der 
Jahresrechnung. Hierbei können jedoch die gebührenrechtliche Ergebnisse von den 
Rechnungsergebnissen der Jahresrechnung abweichen. Nach § 14 Abs. 3 
Kommunalabgabengesetz BW ist der Verzinsung das um Beiträge, Zuweisungen und 
Zuschüsse Dritter gekürzte Anlagekapital (Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich 
der Abschreibungen) zugrunde zu legen. Bei der Ausgliederung einer kostenrechnenden 
Einrichtung durch Bildung eines Eigenbetriebes kann es jedoch passieren, dass die 
kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens zu Gewinnen oder Verlusten führen kann, 
da in der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes nur die tatsächlichen 
Kreditzinsen berücksichtigt werden können. Bei Eigenbetrieben, die vollständig mit 
Fremdkapital finanziert sind, können daher auch Fremdkapitalzinsen in die Kalkulation 
einbezogen worden (VGH BW Urt. vom 20.01.2010 – S 1171/09). 
 
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Meersburg hat kein Eigenkapital. Bei den bisherigen 
Kalkulationen hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, die Darlehenszinsen (Variante 1 
in der Anlage 1) anzusetzen. Würden wir stattdessen die kalkulatorischen Zinsen in die 
Kalkulation aufnehmen, würde das zu Gewinnen beim Eigenbetrieb führen. 
Die Unterdeckung 2019 wird in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 eingestellt und 
somit ausgeglichen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
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die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2019 wie in Anlage 1 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
Heier 
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